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Beschlussvorlage
öffentlich

 
Beratungsfolge Datum
Hauptausschuss 11.03.2026 nicht öffentlich
Kreistag 25.03.2026 öffentlich
 
 
Gegenstand der Vorlage: Personelle Änderung der Besetzung des Beirates für 

Menschen mit Behinderungen im Landkreis Zwickau 
(Behindertenbeirat)

  
Gesetzliche Grundlage: § 43 SächsLKrO,

§ 19 Hauptsatzung des Landkreises Zwickau
 

  
Einreicher: Landrat
  
Erarbeitet: Büro Landrat

 
  

Beschlussvorschlag:
 
1. Der Kreistag wählt Herrn Pierre Pester (Fraktion AfD) als stellvertretendes Mitglied des 

Beirates für Menschen mit Behinderungen im Landkreis Zwickau ab.
 
2. Der Kreistag wählt auf Vorschlag der Fraktion AfD aus den Reihen der Kreisräte in den Beirat 

für Menschen mit Behinderungen
 

Mitglied persönlicher Stellvertreter
Herrn Günter Herbst Herrn Jörg Reichenbach

 
 
 
Michaelis
Landrat
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Rechtlich und haushaltsrechtlich geprüft:
 
Richter, Eike Amtsleiter Rechtsamt
Hartung, Mathias Dezernent Finanzen und Service 
 
 
Begründung:
 
Mit Beschluss 007/24/KT vom 21.08.2024 wählte der Kreistag Zwickau u. a. Herrn Heiko Schütze 
(Fraktion AfD) als Mitglied sowie Herrn Pierre Pester (Fraktion AfD) als dessen persönlichen 
Stellvertreter in den Beirat für Menschen mit Behinderungen im Landkreis Zwickau.
 
Aufgrund des Ablebens von Herrn Heiko Schütze ist ein neues Mitglied in den Beirat zu wählen.
Durch die Fraktion AfD wurde für die Nachbesetzung als Mitglied Herr Günter Herbst benannt. Im 
Zuge dieser Benennung wurde auch Herr Pierre Pester als Stellvertreter abberufen und Herr Jörg 
Reichenbach als persönlicher Stellvertreter für Herrn Günter Herbst benannt. 
 
Stimmberechtigte Mitglieder des Beirates für Menschen mit Behinderungen sind

 7 Mitglieder sowie deren persönliche Stellvertreter in der gleichen Anzahl, die von der Liga der 
freien Wohlfahrtsverbände vorgeschlagen werden und 

 8 Kreisräte sowie deren persönliche Stellvertreter in gleicher Anzahl, die vom Kreistag 
vorgeschlagen werden, § 19 Abs. 3 Hauptsatzung des Landkreises Zwickau.
 

Die Zuständigkeit des Kreistages Zwickau ergibt sich aus § 19 Abs. 3 der Hauptsatzung des 
Landkreises Zwickau.  
 




